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Aus der Kulturgejchichte Der Umgegend von Öberurjel 
im 16. Sahrhundert 

von Arhivar a. D. F. W. E. Roth: Wiesbaden. 
ie 

ie Herrichaft Königſtein teilte fich 1542 in drei 
Regierungsbezirfe, nämlich Königjtein, Ober- 
urſel und Holzhaufen. Die Einnahmen dieler 

SE> Bezirke waren jehr verjchtedenartige und unter 
ih abweichende, je nachdem dort die Landwirtſchaft oder 
die Gewerbe die Dberhand Hatten und auf die Einfünfte 
einwirkten. Un Ungeld!) ergab Rönigftein 74 Gulden 
20 Kreuzer 6 Heller, Oberurjel 102 Gulden 26 Kreuzer, Holz: 
haufen 45 Gulden 8 Kreuzer, die Schäferei warf zu König: 
itein 7 Gulden, zu Oberurjel 23 Gulden 6 Kreuzer, zu 
Holzhaujen 20 Gulden ab, die Filherei zu Königftein 
und DOberurjel nichts, zu Holzhaujen dagegen 16 Gulden. 
Kerbegeid wurden zu Königitein 32 Gulden 12 Kreuzer, 
zu Oberurjel 27 Gulden, zu Holzhaufen 10 Gulden ver- 
einnahmt, Heu und Grummetgeld zufammen in drei Be- 
zirken 26 Gulden 4 Kreuzer 2 Heller. Der Wajenmeilter 
lieferte 2, der Gelgenleudhter oder Sauſchneider 1 Gulden. 
Bon dieſen drei Bezirken war mithin der Oberurfeler der 
reichſte an Einkünften und lag in reicher fruchtbarer Ge— 
gend, zeichnete ſich auch durch hochentwidelten Gewerbe 
fleiß aus, Sn dem Oberurjeler Bezirk oder „Cird‘“ hatte 
die Herrschaft Königjtein 1542, mit obigen Einnahmen: 
vorfommend, gar manche Rechte und Einkünfte, deren 
Schilderung immerhin interefjant fein dürfte. 

Sn dem nahen Mittelftedten, jet eingegangen, hatte 
Stolberg durch den Oberurfeler Schultheiken 1 Gulden 
7 Kreuzer 4 Heller auf Donnerstag nad) Sonntag Mijes 
ticordia domini von einem Ader „off der Würtzell“ zu 
erheben. Dabei war die Bedingung, daß der Betrag bei 
Sonnenjdein d.h. am hellen Tage entrichtet werde, nad) 
Abend war der Zins verfallen und pfändbar. Dieje Ge— 

N Ungeld, Steuer vom Aleinbetrieb, Acciſe. 
Bede, Allgemeine Abgaben. 
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mohnheit findet ſich vielfach im älteren Rechtsleben. Außer: 
dem entfielen aus Mitteljtedten 26 Hühner oder für jedes 
Huhn 6 Heller und 14 „Mefjen“ Hafer, die der Unter: 
fefler berechnete und erhob. Gogialpolitiich gehörte Mit- 
teljtedten zu Oberurjel, weshalb die Beträge nicht allein 
von deſſen Schultheißen erhoben, ſondern auch in deſſen 
Rechnung aufgeführt wurden. 

Die Herrihaftlihen Einkünfte zu®Bommersheim 
waren bedeutende. Der große Zehnten gehörte dem Dom- 
jtift zu Frankfurt a. M., ward aber, als Bommersheim ſich 
der Lehre Luthers zumwandte, feit 1526 für Pfarrbe- 
loldung verwendet. Die Gemeinde gab auf Martini 121 
Gulden 9 Kreuzer Abgaben, davon 21 Gulden Bede?), 
12 Gulden als Maibede, 20 Gulden für das Einlegen 
zweier Bannweine, 12 Gulden für Kuh: und Mauergeld, 
2 Gulden an den Amtmann und Bereiter, 40 Gulden für 
Atzung. Die Bommersheimer leijteten dem Grafen. von 
Stolberg jährlich einmal und ein über das ander Jahr 
nad Bedarf deſſen Bereiter eine Zehrung. 40 Gulden 
8 Kreuzer ſchuldeten die Bommersheimer für Dienite von 
2 Huben Land, von jeder Hube 8 Kreuzer, auf Martini, 
nebjtvem mußten fie zweimal im Jahr zur Heu: und 
Grummeternte auf den herrſchaftlichen Wieſen frohnden. 
59 Männer des Drts entrichteten 20 Gulden 19 Kreuzer 
oder jeder 8 Schilling und fünf Witwen jede 4 Schilling 
als Dienjtgeld. Befreit Hiervon waren der Schultheiß 
Sunfer Wilhelm, der Schäfer, der Gauhirt und der 
Schneider. Dieje 59 Männer, 5 Witwen und die Be— 
freiten machten damals die Bevölferung Bommersheims 
aus. 10 Gulden 8 Kreuzer 7 Heller entfielen zu Bom- 
meısheim von allen Pferden, die ihre Hubzahl noch nicht 
hatten, mithin nod nicht adertüchtig waren. Jedes gab: 
8 Kreuzer. Die Pferde mit halber Hubzahl oder halber 



= Leiftungsfähigfeit gaben 3 Kreuzer. Der Pins wechjelte 
übrigens und ſcheint nicht bedeutend geweſen zu jein. 
Alle diefe Rechte dürften von den ausgejtorbenen Edlen 
von Bommersheim an Stolberg gelangt jein. 
3 Harheim entrichtete auf Martini 32 Gulden an die 
Herrſchaft, davon 26 Gulden als Bede, 4 Gulden für 
Kuh-, 2 Gulden für Mingertsgeld. Bürgermeifter Har- 
heims waren 1542 Buder Hen und Haremer Hen, die 
dieje Gefälle erhoben. 25 Gulden gab Harheim für Dienſte 
und Agung halb auf Mariä Geburt im Herbit und halb 
im Frühjahr auf Mariä Lichtmefje, Ieijtete ferner einen 
Heu: und Grummetdienjt und einmalige jährliche Zehrung 
an den Bereiter. Das Kerbegeld betrug 1542 5 Gulden, 
das MWeidegeld 4 Gulden. Die Harheimer behaupteten, 
feinen Bannwein zu ſchulden, troßdem ward derjelbe nad) 
dem Rentbuh von 1542 zu Harheim eingelegt. Ein 
Gulden 21 Kreuzer oder zwei Pfund 5 Kreuzer ent: 
fielen zu Harheim von 12 Huben Lands auf 6'/, Achtel 
Weizen und 6'/, Simmer Hafer, alle Simmer gehäuft 
gemejjen, auf St. Remigius alljährlich oder 14 Tage dar- 
nad bei 7!/» Kreuzer Buße. Jeder Hubener zu Harheim 
gab ein Huhn und ein Befthaupt nad) dem Todesfall 
als Erbſchaftsſteuer oder 7'/, Kreuzer oder die Haut eines 
zweijährigen Bods. Außerdem fielen 1 Gulden 6 Kreuzer 
von den genannten zwölf Huben, die ehedem die Weißen 
von Höchſt hatten, an Stolberg. 

Kalbach entrichtete 24 Gulden auf Martini, davon 
16 Gulden Bede, 4 Gulden Kuhgeld, 2 Gulden Mauer- 
geld und ebenjoviel Wingertsgeld. 1542 erhoben dieje 
Beträge die Kalbaher Bürgermeijter Clein Hen und 
Süngels Heyll. Die Maibede zu Kalbad) betrug 11 Kreuzer 
2 Heller, 20 Achtel Bedeforn, halb Korn halb Weizen, 
davon das vierte Simmer gehäuft gemefjen, 4 Achtel 
Amtmannstorn gejtrichen gemeſſen, auf jedes Achtel 1 Krz., 
auf ein Simmer 3 Heller, auf eine Meite 2 Heller und 
auf ein Sehtermaß und darunter 1 Heller. Als Heblohn 
befam der Schultheiß, was über die 11 Kreuzer 2 Heller 
einging. Für Dienjt und Agung entfielen zu Kalbach 
25 Gulden Halb auf Mariä Geburt und Halb auf Licht: 
mejje. Das Kerbegeld betrug 5, das Weidegeld 8 Gulden, 
Zu Kalbach bejagen die Brendel von Homburg einen 
Zehntanteil und ein Hubengericht als Fuldaer Zehen und 
die von Neufalfenjtein einen Teil der Mark, welcher 
Stolberger Zehen und als Falkeniteiner Mark auf Mar- 
tini bei Sonnenſchein unter 20 Heller Buße 1'/, Gulden 
entrichtete. Wer dieje Güter im Bau Hatte, war frei 
von der Abgabe der Hühner und der Beithäupter. Die 
Eppiteiner Mark zu Kalbach entrichtete ein Huhn und 
ein Beithaupt von jedem Inhaber des Guts, was aber 
1542 nicht entrichtet worden. 

Das bei Homburg gelegene Kirdorfgab 30 Gulden 
Bede auf Martini, bezahlte als Ungeld von jedem Fuder 
Mein einen halben Gulden, gab aber weder Bannwein, 
noch Dienjt noch Atzung. Das Kerbeweingeld madte 6 
Gulden aus. An Martinszinjen gab Kirdorf an Stolberg 
eine Reihe Zinfen, meijt von Hofraiten und Gärten. Da 
die Kirdorfer Tuchwalfer in die Dberurjeler Zunft ges 
hörten, fiel der Walkerzins au) dahin. 1542 waren es 
11 Gulden 22 Kreuzer MWalfgeld von 286 Tüchern von 
43 Meiftern von der Herbit: bis zur Djtermefje. Jedes 
Stüd Tuch gab 1 Kreuzer. Auch hier war wie zu Ober- 
urjel die Zahl der Tücher, welhe von Faſtenmeſſe bis 
Herbſtmeſſe bereitet wurden, fleiner mit 246 Tüchern von 
42 Meiltern, jo daß einer überhaupt nichts lieferte und nur 
10 Gulden 6 Kreuzer Walkgeld fi) ergaben. Ein Rahmen: 
geld entfiel 1542 zu Kirdorf nicht Sm Ganzen bezog Stol- 
berg zu Kirdorf 56 Gulden 13 Kreuzer 8 Heller Zins 
und Abgabe. Im ganzen gingen aus dem Oberurjeler 
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Bezirk 995 Gulden 13 Kreuzer 5'/, Heller Einkünfte ein. 
Eine einmalige Iahresabgabe war das Kerbegeld. 

Qberhöchſtadt entrichtete an Stolberg durch jeine 
Bürgermeijter Conge von Falfenjtein und Velten deifen 
Gehülfen zwei Gulden Kerbegeld nah Lucianstag im 
Suni, Stierjtadt gab 5 Gulden auf Sonntag nad) 
Michaelis, Weißkirchnn ebenjoviel auf Mariä Ge: 
but. Mittelurfel hatte feine Kirchweihe auf dem 
Mönchhofe der Ilbenitatter Mönche, es war aber feit dem 
Bauernaufitand 1525 im Rüdgang begriffen und lieferte 
1542 fein Kerbeged. Kleinſchwalbach, wo das 
Schmerlebader Klojter bei Aſchaffenburg Kirchſatz und 
Zehnten hatte undMammolshain, das dahin pfarıte, 
lieferte 1542 ebenfalls nichts. Auf Sonntag Bincula 
Petri lieferte Neuenhain 5 Guben, Altenhain 
auf Sonntag Quafimodogeniti 2 Gulden an Kerbegelb, 
während Hornau, Kelfhbeim, Münfter umd 
Marrheim nichts lieferten. Der Grund diejer Diffe- 
tenz lag feineswegs in der fatholifchen oder proteftan- 
tiihen Religionsübung, fondern offenbar in dem Peltjahr 
1542, das mande Orte mehr oder weniger mitnahm. 
Bommersheim war auf Midaelis 5'/, Gulden, Har- 
heim auf Sonntag nad) Allerheiligen 5 Gulden, Kal: 
bad auf Zaurentiustag ebenjoviel jhuldig, während das 
bei Weißkirchen gelegene nun eingegangene Creußen 
nichts jeit dem Bauernaufitand entrichtete und offenbar 
1542 bereits am Ausiterben war. Im ganzen Ober: 
urjeler Bezirk machte 1542 das Kerbegeld 27 Gulden aus. 

Die Fiihe waren im 16. Sahrhundert nad) mittel: 
alterlicher noch lange nachwirkender Gepflogenheit eine be- 
liebte Speije bei Hoc und Nieder. Die Fiſchzucht war 
dahier in fliegenden und jtehenden Gemwällern beliebt 
und verwendeten namentlich Grafen und Edle große 
Summen an ihre Deichmeijter und deren Arbeiter, die 
Fiſchzucht zu heben und das Gewonnene zu fihern. Fo— 
tellen, Weißfiſche, Gruneeln und Krebje waren die Be- 
wohner der fließenden, Karpfen, Hechte und Wale der 
ſtehenden Gewäſſer, aud) in der Herrichaft Königftein. 
Die Höhe im Rüden des Oberurjeler Bezirks bot mehrere 
ſtarke Bäche mit einem Gefälle, wie foldhes die Forelle 
liebt und ſich wohl fühlt. Ich nenne Hier den aus dem 
Grund bei Krontal kommenden Schwalbah, der Alein: 
Ihwalbad den Namen lieh und in die Gulzbad) läuft, 
den Steinbadh, von der Höhe kommend und Oberhöd: 
ſtadt durchfließend, den Eſchbach bei Harheim, den Urjel- 
bad) bei Oberurjel, bei dem eingegangenen Dorfe 
Gattenhofen durd Stierftadter Gemarkung fließend, 
die Kalbach und Eſchborner Bach. Neben diejen flie: 
Benden Gewäſſern hatte die Kunſt für ftehende Fiſchweiher 
gejorgt oder der Natur Hierbei nachgeholfen. Doc war 
dieſe Art Fiſchzucht in dem Obernrſeler Bezirt um 1542 
bereits im Abjterben begriffen und blühte mehr noch im 
Königfteiner Bezirk, wo fi) aus dem Reichenbach und 
Rombach Weiher anlegen liegen. Ein Weiher lag ober- 
halb Stierjtadt, gehörte allein der Herrichaft Stol- 
berg und war 1542 gefilht worden. Die Karpfen und 
Hechte famen nad, Drtenberg auf die herrſchaftliche Tafel. 
1542 war diejer Weiher unbejegt. Bei dem alten Hof 
zu Kleinihwalbad war ein Weiher, der im Rufe 
ſtand, gute Karpfen zu liefern. Auch er war 1542 un: 
bejegt und verfallen. Das gleiche galt von zwei Weihern 
am Eingang nah Neuenhain. Wenn aud die 
meilten Fiſche auf den Tijch der Herrſchaft kamen oder 
von den Dienern gegejjen wurden, ergab die Fiicherei 
in der Herrſchaft Königftein immer noch 1542 16 Gulden 
Einfünfte, wovon allerdings das meilte aus Cransberg 
und aus der Wetterau fam, wo auch mehr auf Seßlinge 
verwendet ward. (Fortjegung folgt). 
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Aus der Rulturgejchichte der Umgegend von Öberurjel 
im 16. Jahrhundert 

von Arhivar a.D. 3. W. E.Roth: Wiesbaden. 

Stolberg übte als Landesherr die Gerichtspflege in 
der Herrihaft Königitein und erhob die Gelditrafen für 
feine Srevel. Ein Landgericht war zu Neuenhain 
zu Dieffenwegen in dejjen Gemarfung. Es richtete über 
Hals und Haupt, verhängte Kerkerſtrafen und bejchäftigte 
fi mit jchweren Vergehen: Mord, Einbruch, Notzucht 
und Anderem. Die jogenannten Bagatellfachen unter- 
lagen den Ortsgerichten. Der Zuftand der Gerichtspflege 
war zu Dberurfel und Nachbarſchaft ein befriedi- 
gender, wenn auch Rohheiten an vielen Orten an der 
Tagesordnung waren, zeichneten ſich wieder andere Orte 
durch ihre Sriedfertigfeit aus. Meder zu Rönigftein, 
Oberhöchſtadt, Stierfjtadt, Kleinſchwal— 
bach mit Mammolshain, Altenhain, Schneid— 
hain, dem ausgegangenen unter Schneidhain gelegenen 
Biedenau, Hornau, Kelkheim Marrheim, 

ilbach, Fiſchbach, Eppenhain, Brem— 
I, Vockenhauſen, Oberurſel, den beiden 
bach und Harheim entfielen im Jahre 1542 

gelder, während Neuenhain, Hattersheim, 
loßborn, Bommersheim, Kirdorf umd 

Kalbach gerade 1542 ſtark beim Bußezahlen bejchäftigt 
waren. Im ganzen Oberurjeler Bezirk famen aber feine 
unmoraliichen Vergehen vor. Die Strafen waren jehr 
verichieden im Strafmaß angefegt, da die Anjichten da— 
mals andere bei den Richtern als Heute waren. Die 
Bußen waren recht hoch und überboten die heutigen in 
vielen Fällen. Als Urjeln Hans von Schönberg den 
Schönberger Schultheiß in den Arm verwundet und ſonſt 
nod drei Bußen auf dem Kerbholz hatte, zahlte er nur 
4 Gulden. Ein Steinbaher war auf den Marft nad) 
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Oberurſel geritten, obgleich er von der Peſt her noch ein 
Mal am Hals Hatte, er mußte dem Amtmann Chriſioffel 
von Hattitein 1 Gulden 4 Kreuzer 4 Heller entrichten. —i ER 
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Denn man glaubte, beim Anblick Peſtkranker Teicht die 
Peſt jelbit zu befommen. Es war aber der Vorfall in 
dem Peftjahr 1542, und gerade auf Gallenferb war die 
Seuche jtarf verbreitet und der Gteinbacher auf dem 
Markt nicht gern gejehen. Peter Benner von Steinbach 
bezahlte zwei Gulden, da er Heine Ewers Frau „ein 
wenig“ an der Hand verwundete. Es war nämlich da= 
mals nod) allgemein üblich, daß jeder Erwachſene männ— 
lihen Geſchlechts mit dem Hirfchfänger oder Dolch zur 
Kirhweihe und zum Tanze ging. 

Als Peter Kellers Sohn den Knecht Sorge zu Wei: 
firhen „Slechlingen“ d.h. leicht geichlagen, entrichtete 
er 6 Kreuzer. Einer jhoß und hieb unter die Leute, 
ein Anderer machte fich bei einer Frau „verdächtig“, ein 
Dritter beging Gottesläfterung, andere tanzten über die 
verbotene Zeit weiter, wobei einer Magd der Rosmarinz 
franz beſchädigt wurde, zwei Hatten andere Schelme ges 
heißen, was 1 bis 2 Gulden koſtete. Man jeheint aud) - 
den Leumund und die Vorbeitraftheit der Gerügten er: 
wogen zu haben, denn das Strafmaß für die gleiche Sache 
iſt oft jehr verjhieden. Zu Münſter Hatte Lenhard 
Heffener nach 9 Uhr Abends vom Wirth noch Wein ver: 
langt und auf dejjen Weigerung die Fenſter einjhlagen 
wollen, gegen den Schultheißen Uebles geredet und ge— 
jagt „er wolle im vffs Maull hoffiren“, was ihn 2 Gulden 
fojtete. Um 9 Uhr Abends war überall Polizeijtunde 
und damit die Sache bußfällig. Betrug beim Kauf und 
Verkauf fojtete 1542 1 Gulden. Das Wort „Schelm“ 
und „Unflat“ ward mit einem Gulden gebükt, „Böſe— 
wicht“ dagegen mit drei Taler. Die Ehrbegriffe waren 
damals jtärfer entwidelt als Heutzutage, namentlich das 
Wort „Leder“ wurde wie aud) Beleidigung weiblicher 
unbej&oltener Ehre ſchwer bejtraft. Cigentumsvergehen 
im Felde wurde dagegen bei dem damaligen Unwert der 



Sache gering geahndet. Es fojtete das Abſchneiden von 
Meizen und Korn im Felde nur einen halben Gulden. 
Verſuchte Nötigung zur Faſtnachtzeit „do die medde bey: 
einander gejeflen“, fojtete 2 Gulden. Hausfriedensbrüche 
zahlten zwei Gulden, Beleidigung des Feldſchützen einen 
Gulden, eine Rauferei beider Teile 6 Kreuzer bis einen 
halben Gulden, aber Mundgewordenjein durfte dabei 
nicht vorfommen. Das Jahr 1542 war ein überaus 
dürres, als damals jemand das Wajjer am Ortsborn ab— 
ihlug, fojtete das einen Gulden. Einen Grenzitein zu 
verjeßen, erregte 5 Gulden Strafe, ebenjo war das Ab- 
adern im Felde mit 4 Gulden bußfällig. Cine Srau, die 
der Herrihaft Gras jtahl, ward ſchwerer beitraft als ſonſt 
und, als gar ein Bommersheimer jagte, er habe mehr 
Geld als vier Edelleute, ward er um 4 Gulden erleichtert, 
während eine Gottesläjterung und der Verſuch, mit einer 
Heugabel zu jtechen, nur einen Gulden Strafe nad) fidh 
309. Ein Kirdorfer hatte eine Frau „ein Zauberijjen“ 
gejcholten und mußte 7'/, Gulden zahlen, allerdings da— 
mals die ſchwerſte Beleidigung der Frauenehre, denn das 
allbefannte Schimpfwort gegen eine rau galt nur einen 
Gulden, da es jehr landläufig war. Eine Magd, die 
den Leuten die Hühner einjegte, um die Eier zu ge- 
winnen und ein Mann, der jeinen Schwiegervater jchlug, 
zahlten gleiche Strafe, nämlid vier Gulden. Im Ganzen 
lieferte der Oberurſeler Bezirf an Strafen 1542: 116 
Gulden, 15 Kreuzer, 1 Heller. 

Wer fein Handwerk betrieb, fand in den Waldungen 
reichlich feine Nahrung, denn der Holzwert der Hohen 
Mark war damals noc unerfhöpflich. Gegen eine Ab— 
gabe von einem halben Gulden jährlich an die Herr- 
Ihaft durfte jeder Erwachſene ſich Werkholz Holen, fo 
viel er für Eleinere Arbeiten bedurfte. Daß davon 
fleißig Gebrauch gemacht ward, ergibt fi daraus, daß 
Stolberg 1542 von ſolchen Eleinen Eriltenzen 42 Gulden 
4 Kreuzer für Holzbenußung vereinnahmte. Da wurden 
Reiterbäume gehauen, Sproſſen gejchnigt, Rechen und 
Schippenitiele, Karjthelme gefertigt, Stiele in Aexte, 
Beile und Hämmer gemadt, ja ein jindiger Oberurjeler, 
Peter Edert, fertigte bereits Spazierjtöde und ging haus 
fierend im Lande umher, bis er 1945 bei einem Wirts- 
hausjtreit zu Hofheim gerügt wurde. Zwei Gulden Jahres— 
pacht zahlten die Wagner, Schreiner, Yelgenhauer, 
Radſpeichenmacher, Kohlenbrenner, die Anfertiger von 
Faßreifen aus Haſelſtauden, da man eijerne Reifen nicht 
fannte, die Lieferanten von Zaunjteden und Zauntiegeln, 
von MWeinbergpfählen. Die Herrihaft faufte ihren Bedarf 
von diejen Leuten für ihre Zwede wiederum an, wenn 
fie nicht vorzog, Taglöhner mit der Sache zu betrauen 
"und die Wälder jelbjt zu nügen. Die Herrſchaft ließ in 
der Hohen Mark fleißig Kohlen brennen und betrieb 
einen ſchwunghaften Handel nad Frankfurt und Mainz 
damit. 1542 verrechnete der Rentbeamte Johann Apt 
2 Kreuzer 6 Heller Zehrgeld und 2 Kreuzer für Rhein: 
überfahrt, als ihn Graf Ludwig nad) Mainz jchidte, zu 
fragen, was dort die Kohlen gelten. Er blieb in der 
Krone auf dem Brand zu Mainz über Nacht auf Diens- 
tag nad) Gallustag. Die Hohe Mark lieferte Heidel- 
beeren und Wacholderbeeren in Menge. Letztere waren 
jehr beliebt und ſtark im Gebrauch gegen allerlei Leiden. 
Der Hof faufte jolhe mit Vorliebe. Die „Rammermotter“ 
oder Haushälterin zu Königitein bezog 1542 von einer 
Frau aus Kelkheim ein Simmer MWacholderbeeren für 
3 Kreuzer 5 Heller, das Sechtermaß eines Albus, woran 
auch „Gindels Agnes“ Teil Hatte. Beide rauen liefer- 
ten 1542 nochmals gleihes Maß für gleichen Betrag 
auf Samstag nad) Bartholomäi. Ein Weib und Die 
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„Gindels Agneſſe, lieferten auf Freitag Michaelis 1542 
nochmalige drei Simmern Wacholderbeeren für 8 Kreuzer. 
den Sechter zu 6 Heller und die Anna von Müniter 
mit Philipp dem Pförtner im Namen der Gindels zehn 
Sechter Beeren für 6 Kreuzer 6 Heller. Da die Liefer: 
ungen um Michaelis jtattfanden, dürften diejelben teil- 
weile aud) zu Sauerfraut gedient haben. 

Die Meidenzudt an den Bächen war jehr bedeutend 
und zahlreihe Korbmaher oder „Benner“ waren in 
Tätigkeit, da die Bauernwagen vielfach Gejtelle von 
Weiden jtatt Holz hatten. Der Graf von Stolberg be: 
joldete 1542 einen eigenen „Benner Hennerich“ mit 
5 Gulden Sahreslohn von Michaelis 1541 bis Micha: 
elis 1542. 

Die Bienenzuht blühte zu Bommersheim ; nähere 
Angaben fehlen jedoch. Die Rechnung von 1542 bemerft, 
diejes Jahr fei fein Honig gefauft worden, da Dieies 
Jahr der Peſt wegen die Herrjchaft nicht zu Königitein 
gewohnt Habe und jedenfalls den Honig aus Hofheim 
jelbjt bezog. 

Die Lebensweile war damals eine derbe in der 
Gegend von Oberurjel. Morgens gab es Suppe mit 
Brot, mittags das beliebte Sauerfraut mit Schweine- 
fleiih den ganzen Winter Hinduch. Weißgebäck war 
wenig üblich, nur der Bäder in der Steingajje zu Ober: 
urjel durfte dasjelbe baden, alle Dberurjeler Bäder nur 
auf Gallusferb und Kirhweihtag und ein Bäder zu 
Bommersheim, Kalbach und Königjtein. 1524 aß die 
Herrihaft nur für 23 und 6% Kreuzer Weißwecke, die 
Philipps Beder das erjte Vierteljahr „in bottelley vff 
Frauhen zimmer vnd in füchen“ geliefert. Demnad) 
waren die Wede nur bei den rauen beliebt und üblich. 
Als der Peit wegen die Hofhaltung drei Vierteljahre 
zu Hofheim und Ortenberg war, hörte das Medefjen 
faſt ganz auf. 

Die Herrihaft Königjtein war größtenteils prote- 
ſtantiſch; 1559 Hob Graf Ludwig das einzige Klofter 
der Herrſchaft: Retters auf und verwandelte es in einen 
Gutshof. Der Kirhjag und Zehnten zu Schwalbad) in 
den Händen des Klojters Schmerlenbach bei Aſchaffen— 
burg war ein Hindernis für manche Verhältnijje. Graf 
Ludwig faufte 1542 von der Xebtijtin Margarethe Bodin, 
der Priorin Agnes Großichlag und dem Convent ?/s Frucht: 
zehnten zu Schwalbach für 18 Gulden ab’ und ließ das 
Geld durch Canonicus Johann Schnabel vom Lieb- 
frauenftift zu Frankfurt a. M. auszahlen. Der Zehnt: 
anteil betrug 1542 14 Fuder 10 Sichling Korn, 53 
Garden Weizen, drei Füder 30 Sichling Korn vom 
fleinen Zehnten und 370 Garben Hafer ſowie zwei 
Wagen voll Weißkraut und 3 Kreuzer 5 Heller. In 
teligiöfer Beziehung war das Land in zwei Guperin- 
tendanturen geteilt: Königjtein mit Dr. Piſtorius, Ober: 
urjel mit Dr. Haberforn. — Die Beamten des Grafen 
Ludwig brachten durch ihre Inſpektionsreiſen Geld und 
Verkehr unter die Leute. Der Oberurjeler Schultheis - 
Hieronymus Scharppe und der Rentamtmann Philipp 
Reifenjtein waren zu Oberurſel die Wertrauten des 
Grafen. Reifenitein bezog als Hofmann 46 Gulden, 
1 Zuder Wein, 14 Achtel Korn, 75 Achtel Hafer für 
zwei Pferde, 60 Hühner, 10 Gänfe, zwei Kleider Som: 
mers und Winters für ihn und feine Knechte mit 11 
Ellen lundiſchem Tuh Sommers und 15 Ellen im 
Winter fowie 15 Ellen Auttertuh als Gehalt 1542. 
Graf Ludwig tat viel für jeine Schulen in feinem Ge 
biete, hatte aber deren nur drei, zu Oberurjel, eine 
Lateinſchule mit 25 Gulden Gehalt, eine gleiche zu 
Königftein mit dem Theologen Niclas Maurus mit 



25 Bulden Gehalt, die aus dem aufgehobenen Rugelhaus 
und dem Kirchenbau flofjen und eine zu Hofheim mit dem 
Schulmeifter Qudwig, der 15 Gulden befam. 

Die Finanzlage des Landes war eine günftige. Außer 
120 Gulden Zins an Nafjau-Saarbrüden, 40 Gulden an 
das Bartholomäusftift zu Frankfurt a. M., 66'/, Gulden 
an Bechtold Mönd zu Wildsberg, 50 Gulden an Klofter 
Walsdorf bei Ipjtein, und 215 Gulden an Hefjen wegen 

Homburg zufammen von 3367 Gulden 22 Kreuzer 2 Heller 
Kapital, ruhten feine Schulden auf dem Lande. Die 
Abgaben für Burg: und Mannlehen nad Königitein, 
Schloß Friedberg, Neufalfenitein, Hattitein, Heujenitamm 
und Weilbach waren nicht bedeutend und mandes jeit 
1505 nicht mehr entrichtet worden. Dieje Beträge drückten 
das Land feineswegs, da fie die Herrſchaft allein bezahlte. 

Hortjegung folgt. 

‚Die Herenprozejje im ehemaligen Amt Homburg 
und in den Najjauer Zanden. 

Die Idſteiner Herenjagd von 1676. Bon M.Ziemer. 

Die Katharina Häufer, des Wiefenmanns Frau, wurde 
aljo am 26. Dezember 1675 in Haft gebracht. Da nad) 
den bisherigen Erfahrungen eine einmal angefangene 
Unterfuhung immer weitere Kreife in ihren Bereich zu 
ziehen pflegte und der Graf Iohannes entihloffen war, 
um Gottes Zorn von jeinem Lande abzuwenden, mit dem 
Hexenweſen gründlich aufzuräumen, wurden die nötigen 
Vorkehrungen für ein größeres Unternehmen getroffen. 
Am 7. Januar 1676 wurden 10 Wächter gegen eine täg- 
lihe Vergütung von 11 Albus angenommen und auf 
folgendes Gelöbnis vereidigt: „Ihr jollt geloben und 
ſchwören, daß ihr diejenigen Perſonen, jo eud) anvertraut 
worden, fleißig bewachen und verwahren, jelbige dur 
Gaben oder Verſprechen nicht aus dem Gefängnis helfen, 

auch jonjten niemand außer der Obrigkeit Bewilligung 
zu jelben einlafjen, die Gefangenen nicht eraminieren 
oder, was jte etwa von jelbjt ausjagen, jemand anders 
als der Obrigfeit anzeigen oder nachſagen, auch joniten 
alles getreulich und fleißig beobachten und verrichten wollt, 
wie jih das einem ehrlihen Mann und Wächter eignet 
und gebühret.“ Als Wächter werden aufgeführt: 1. Joh. 
Zeichgräber, Beiſaſſe; 2. Marfilius Scheurer, Bürger ; 
3. Jeremias Zimmermann, Bürger; 4. Philipp Stell, 
Beijalle ; 5. Joh. Zorn, Bürger aus Wiesbaden ; 6. Syl- 
vatius Peterfaß aus Ejchenhahn; 7. Hans Jakob Klein, 
Beiſaſſe; 8. Chrift. Leonhard aus Gaſſenbach; 9. Lorenz 
Schmidt von Wiesbaden ; 10. Joh. Nickel Wirk von Hef- 
trih. Die Zahl wurde am 4. Februar nod) ergänzt durch 
11. Gottfried Deding, einem Strohjchneider aus dem föl- 
niihen Lande und 12. Hans Cajpar Friedrich Spurger, 
am 5. Februar; 13. Chrijtian Fraundt von Niederſeelbach 
und 14. Joh. Heinrich Jung, Bädergejelle von Wiesbaden. 

Bezüglich der Koſten des Verfahrens wurde, nachdem 
wahrgenommen worden, daß bei angeitellten Inquiſi⸗ 
tions= und Hexenprozeß große Unordnungen eingeſchlichen 
und die armen Leute in ein und anderm Stücke in 
ſchwere Unkoſten geführt worden, folgendes verordnet: 

daß wegen der Speiſung nicht auf die Tage, ſon— 
dern wöchentlich akkordiert und die Woche ein fl., oder, 
da ji einer beſſer traftieren Tafjen wollte, bis auf 4 
KRopfitiid genommen und darüber nichts begehrt werben jolle, 

2) die Wächter jollen fich tags und nächts mit einem 
halben Kopfitüd je einer befriedigen lafjen, 

3) wird dem Amtsknecht an Schließgeld des Tages 
fein gewiſſes, jondern jo oft die armen Sünder vor Ge- 
ticht geführt werden, 2 Albus gejegt, worüber derjelbe 
nichts mehr fordern joll, es ſei denn, daß er bei einem 
und anderm jonderbare Bemühung hätte, 

4) des Scharfrichters Speijung, wenn derjelbe wegen 
peinl. Stage allhier aufwarten muß, ijt des Tages 2 
Kopfitüd, welche derjelbe entweder verzehren oder in Geld 
zu gewarten haben joll. 

| 
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5) die Mahlzeit vor das Blutgericht ſoll ſolchergeſtalt 
angeſtellt werden, daß das auf eine jede Perſon nicht 
mehr als 1'/, Kopfſtück gerechnet werden, und weil 

6) ſich hierbei allerhand Leute einſchleichen, welche 
nicht dazu gehörig, als ſoll diefes abgeftellt und die 
Mahlzeit feinem als dem Blutihöffen, dem Gerichts⸗ 
ſchreiber und gemeinen Vorgänger gut getan werden. 

7) da ſich die Pfarrer, welche die armen Sünder zum 
Gericht begleiten, der Landhauptmann und Landbereiter 
dabei einfinden wollten, ſollen ſelbige ihre Gebühr da— 
gegen fallen Iajjen, 

8) der Fiscal und Defenjor joll vor ihre Gebühr 15 
Albus, der Gerichtsfchreiber wegen Ableſung des Urteils 
7'/, Abus haben, doch aber, wo gar arme Leute jeindt, 
joldes umfonft zu tun fehuldig jein, 

9) dem Canzleijfribenten wird wegen Mundierung 
und Giegelung des Endurteils von Wermögenden ein 
Reichstaler, von anderen ein fl. oder '/, Rtl., von Armen 
aber nichts zu nehmen pajjieret und rejp. befohlen. 

10) die beiden Blutihöffen, welche den peinlichen 
Eraminibus beiwohnen, befommen jede Sejlion 5 Albus 
einer, dagegen fie doch mit armen Leuten es nicht jo ge— 
nau halten jollen. 

12) weil die Herren Geiftlihen wegen täglicher Be- 
ſuchung der Inhaftierten bemüht fein müfjen, wird man 
es nach Gelegenheit der Leute auch in Conſideration 
ziehen und joll 

13) wegen Taxierung der Canzleilaborum ſolche Mo- 
deration gebraucht werden, daß feiner dadurch beſchwert 
werden möge. 

Die Führung der Unterfuhung Tag in den Händen 
des Oberamtmanns Wilh. Chriſtoph von Buſeck. Ihm 
ſtand als Protofollführer oder Geftetarius der Kanzlei: 
tat Clemens Vogt zur Seite, der zeitweife duch den 
Licentiat Graff vertreten wurde, 

Wenn die Unterfuhung jo weit gediehen war, daß 
man den Bejchuldigten für hinrichtungsreif erachtete, wurde 
von dem Grafen das ausgefertigte Urteil eigenhändig 
unterjchrieben. Jetzt trat der äußeren Form halber das 
aus 14 Blutihöffen bejtehende Blutgericht zufammen, 
dejjen Mitglieder waren: 1. Schultheik zu Ijtein Mathe 
Shwind, 2. Iohann Niclas Zanner, Gerichtsmann, 3. 
Andreas Klöppel, Gerichtsmann, 4. Schultheiß zu Wals- 
dorf Andreas Hirte, 5. Balthafar Mer, Schultheiß zu 
Heftrich, 6. Joh. Martin Andrei, Schultheik zu Ehren: 
bad), 7. Andreas Bautmann, Schultheiß zu Limbach, 8. 
Joh. Martin Hilf, Schultheik zu Breithardt, 9. Niclas 
Koch, Schultheiß zu Dasbach, 10. Michel Scherpff, Schult- 
heiß zu Roth, 11. Joh. Niclas Kuhn, Schultheig zu Eyfig: 
foben, 12. Jakob Müller, Schultheiß zu Michelbach, 13. 



—— 

Nr.3-3. Sapıg.| Beilage zum „Oberurjeler Yofal: Anzeiger“ 

— Ba > —* 

| _Aprit 1928 = 

Aus der Kulturgeichichte der Umgegend von Oberurjel 
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I! 

Fuße der Höhe gelegen, gehörte feit 1535 
NP zur Stolberger Grafihaft Königitein. Sitz 

> der Landesregierung war zwar Königitein, 
das volkreiche Dberurjel bejaß nur einen Amtmann, 
der Die Geſchäfte leitete und erkannte einen Siadiſchult⸗ 
heißen, zwei Bürgermeiſter mit zwölf Schöffen oder 
Ratsherrn für Gerichtspflege und Verwaltung an. Der 
Zuftand der Herrſchaft Königitein war unter Graf Lud- 
wig von Stolberg ein blühender, geordneter. Ganz be= 
jonderer Blüte erfreuten fi die Städte Königitein und 
Dberurjel. Mährend zu Königitein die Gerberei und 
die Bereitung gefärbter Tue in Hohem Aufihwung 
Itand, lieferte Oberurjel ungefärbtes graues Tuch und 
Aupferwaren, auch Waffen und jhneidendes Handwerk— 
zeug von Hohem Ruf auf den Märkten und Mejjen. 

Un der Spiße der Herrſchaft jtand als oberjter Be— 
amter 1942 Chriſtof von Hattjtein. Er befam 40 Gulden 
Sahresgehalt, mußte drei reifige Pferde jtellen, bezog 
aber dafür auf Petrie Stulfeier alljährlich zwei Fuder 
Wein, 15 Achtel Korn, 8 Achtel Hafer, 50 Hühner, 
Gras für 4 Kühe, hatte auch freien Hufbeſchlag, Winter⸗ 
kleidung für ſich, ſeine reiſigen Knechte und Stallbuben. 
Sein Si war Königjtein. Kam er Geſchäfte halber 
nad) Dberurfel, dann wohnte er bei dem herrihaft- 
fihen Amtmann. Diejer war damals Philipp Reiffen- 
kein, der Günftling des Grafen Ludwig. Er bezog 
20 Gulden Gehalt, 8 Achtel Korn, und zwei Aleider 
auf Petri Stulfeier und wohnte in der „Burg“, die 
ihm geſchenkt worden war. Der Graf von Stolberg 
E06 gemwille Gefälle zu Oberurjel, bejoldete aber dafür 
den Amtmann, den Schultheißen, die Torwächter, Markt: 
büter und andere Heine Beamte. An Bede flojjen aus 
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Dberurjel 1542 250 Gulden auf Mariä Geburt in der 
Herbitmejje in die Herrichaftlihe Kaffe. Oberurjel war 
1444 Stadt geworden und dieſe Bebeanfehung beruhte 
auf einem Vertrag zwiſchen Herrſchaft und Stadt von 
1445. Bier Hofraiten gaben ferner als herrichaftlichen 
Zins jede ein altes Huhn oder dafür zuſammen drei 
Gulden, zwei Kreuzer, fünf Heller. Ins berrichaftliche 
Haus oder „Schloß“ entfielen von einer Hofreite drei 
Heller. Diejes Schloß oder Burg diente 1542 zur Woh- 
nung des Amtmanns Philipp Reiffenitein und auch der 
Kämmerer Niclas, eine Art Steuerbeamte,' wohnte darin, 
wie aud) der proteftantifche Pfarrer Dietrich Naffauer 
Rn Amtsfig dort Hatte. 

Die Stadt war mit Wall und Graben verjehen, 
über den Toren jtanden maſſive wuchtige Steintürme, 
die von Wächtern bejegt waren. Bau und Unterhaltung 
diejer Ummwallung wie aud die Torhut war Sache des 
Landesherrn, die Stadt Oberurjel und die benachbarten 
Drte bezahlten dazu aber das „Mauergeld.“ Im Tal 
nad) der Au zu lag der „Heinge Wigands Thorn“ bei 

„ver „gulden pforten“, am Mühlpfad dagegen der Dau— 
mentorn, auf der onderen Seite die Unterpforte. Die 
Lage des Wolftorns fenne ich nicht. Als Beitrag zum 
Wachtgeld an diejen vier Toren entfielen eine Anzahl 
Geldrenten aus der Stadt an die Herrjhaft. Unbedeu— 
tend war der herrſchaftliche Gründzins, denn er betrug 
nur adt Gulden 17 Kreuzer 1 Heller im Ganzen. 

Da Oberurjel fajt zur Hälfte aus Tuchwalkern be= 
ſtand, war auf deren Gewerbe eine hohe Gewerbejteuer 
gejeßt. 1542 waren es 89 Gulden 8 Kreuzer 8 Heller. 
Der Oberurjeler Schultheiß Scharppe trieb diejes Geld 
zweimal im Jahr zur Fajten- und Herbitmeije ein und 
lieferte es dem herrſchaftlichen Bereiter Hans Cromme⸗ 
neyer. Nicht weniger als 46 Walkermeiſter waren zu 
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Dberurfel 1542 in Tätigkeit. Die Malferzunft der 
Stadt war meitverbreitet und umfaßte auch Kirdorf, 
Dberitedten, Eſchbach und Homburg. 1545 mußte die 
Zunft das Haus „Zum roten Löwen“ zu Frankfurt a. M. 
mieten, um nur ihre Vorräte zur Zeit der Mefjen unter- 

‘ zubringen. Das „groe Orſcheler tuh“ war auf den Mej- 
jen gerade jo berühmt und begehrt als das farbige 
„Zündener“, das aus London fam. Die Walfer der 
Stadt lieferten in dem Halbjahr zur Frühjahrsmelje 
1542 2339 Stüde Tud, wobei aus Airdorf 77, aus 
Oberſtedten 26, aus Eſchbach 5, aus Homburg 186 
ſtammten und als „Urjeler Tuch“ verfauft wurden. Dieje 
auswärtigen Walker zahlten einen geringeren Zins vom 
Stüf als die Oberurfeler, die einen Albus entrichteten. 
Als zur Herbitmefje 1542 das Walfergeld erhoben ward, 
waren es 71 Gulden 5 Kreuzer 1 Heller, welche Schult- 
heiß Scharppe auf Sonntag nad Franziscustag ablie= 
ferte. Es waren 1880 Stüde Tud, wovon auf Ober: 
urfel 1655 famen. Die im Sommer eintretende Feld— 
arbeit ließ die Malferei im Sommer etwas zurüdtreten. 
Im Winter erhöhte ſich wieder der Betrieb. Die Tücher 
wurden nad) dem Walten auf Rahmen gejpannt und 
getrodnet. Auch Hiervon fiel als bejonderes Gewerbe 
ein Zins, das Rahmengeld, welches 1542 33 Pfund 
%, Wachs betrug. Diejer Canon bedeutet, daß die Tuch— 
walferei zu Oberurjel uralt it. Das Material zur Tuch— 
bereitung, die Schaf: und Lämmerwolle, fam oft weit 
ber, aus Sadjen, der Rhön, Thüringen, aus Frankfurt, 
vielfach) aber auch von der Höhe oder aus der Taunus 
ebene jelbit. Die Wolle ward von dem herrichaftlichen 
Mollenwieger gewogen und entrichtete dabei der Ber: 
fäufer ein MWiegegeld. 1542 nahm Wendel Meijter, der 
Mollewieger, 18 Gulden 9 Kreuzer 1 Heller Halbjähri- 
ges MWiegegeld ein. Einen Ballen roher Wolle nannte 
man „Cleudt“ Jedes Cleudt bezahlte 2 Heller Wiege: 
geld. Bommersheim lieferte 1542 51, Weißkirchen 21, 
Dberjtedten 14, Gonzenheim und Oberejchbad) 24, Har—⸗ 
heim 27, Obererlenbad) 14, Gtierjtadt und Steinbad) 34, 
Kalba 25, DOberurfel ſelbſt 224, Frankfurt 261, die 
Spangenberger 683, die von Dreys 593 diejer Ballen 
oder Cleudt. Das jährliche Wiegegeld madte 1542 35 
Gulden 7 Kreuzer 2 Heller aus. Als Lohn bezog der 
Mollewieger hiervon 8 Gulden 22 Kreuzer 5 Heller 
jowie Vergütung für entitandene Zehrung. Die Wolle 
ward beim Wiegen bejichtigt, tariert und auch die Länge 
und Breite der Tücher unterlagen den gefeßlichen Be— 
jtimmungen. Zuwiderhandlungen wurden mit Geldbußen 
geahndet und die verfehlten Tücher durch Verjchneiden 
in der Mitte für den Markt entwertet. 

Im 15. Sahırhundert war bis in den Anfang des 
16. Sahrhunderts die Gerberei in Hoher Blüte gejtanden, 
hatte ſich aber um 1542 mehr nad) Königjtein verzogen. 
1542 waren es nod zwei Gerber zu Oberurjel, Die 
nah Königſtein in die „Löherzunft“ gehörten. Die 
Schäleichenbejtände der Gegend waren Beranlajjung” 
zur Anlage verjchiedener Yohmühlen gewejen, 1542 war 
aber feine mehr in Betrieb. Dagegen war die Anfer- 
tigung von Waffen und ſchneidendem Geſchirr um dieſe 
Zeit in hoher Blüte zu Oberurjel. Fünf Schleifmühlen 
dienten zum Schärfen. Die Oberurjeler Stahlwaren 
waren auf den Meſſen und Märkten geſucht. Die oberjte 
Schleifmühle Hatte zwei Gänge, lag oberhalb des Gtegs 
nad) der Höhe zu und war 1542 im Belig des Daumc 
Henchen und Chrijtian Schmitt mit 5 Kreuzer oder zwei 
paar Mefjer nad) Wahl, ob Geld oder Mejjer, an die 
Herrſchaft belajtet. Nebenan jtand die zweite Schleif⸗ 
mühle, dem Clas Schmitt und Cobald zujtändig, fie 
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gab 11 Kreuzer 6 Heller Jahreszins oder ein paar 
Meſſer nach Wahl der Herrſchaft. 1542 hatte ſie Clas, 
der Waffenſchmied, inne. Es iſt bemerkt, ſonſt ſeien 
mehr Schleif- u. Lohemühlen im Betrieb, auche Scheeren- 
ichleifereien vorhanden geweſen, diejelben ſien aber 
„Bergangen“. Demnach war 1542 dieſes Werf im Nie- 
dergang begriffen und Hatte bereits jeine Blüte hinter 
fih. Eine Mahlmühle mit 116 Achtel Pachtzins und 
früher zwei Gulden Majtgeld belaftet, eine zweite Mühle 
dabei von Stolberg erfauft und zur Walkmühle einge- 
richtet, mit einem Speicher und eigener Badejtube ver- 
jehen, jorgten für den Mehlbedarf der Stadt. Dagegen 
ſtand das Handwerf der Kupferſchmiede zu Oberurfel 
in bejonderer Blüte. Die erſte Kupferſchmiede jtand 
oberhalb der Stadt an der Hirkbadh, fie zahlte 1 Gulden 
oder 6 Pfund gejchmiedetes Kupfer nah Wahl der 
Herrichaft als Gewerbefteuer. Die zweite Kupferſchmiede 
befand ſich oberhalb der Steingaſſe und entrichtete 1 Gul⸗ 
den Zins oder 6 Pfund Lauterkupfer nah Wahl, eine 
dritte entrichtete 2 Gulden oder 12 Pfund Kupfer. Die 
vierte Rupferjchmiede lag bei dem Dörfchen Gattenhofen 
am Urſelbach unterhalb Oberurjel, war aber 1542 bereits 
verfallen. — Die Menge Frucht, welche bei Dberurjel 
gebaut ward, namentlih Korn und Weizen, erregten 
einen flotten Frucht- und Mehlhandel in der Stadt. 

Der herrfchaftliche Mehlwieger nahm 1542 auf der 
Mehlwage am Markt 16 Gulden 22 Kreuzer 1 Heller 
Zins ein. Den Poſten bekleidete damals Wendel Nidel. 
3655 Adtel oder „Stüde“ Frucht, jedes Achtel mit 
1 Heller Wiegegeld belaftet, gingen in Dberurjel 1542 
ein und lieferten dem Mehlwieger als Gehalt 8 Gulden 
11 Kreuzer '/, Heller, den Reit bezog die Herrihaft. 
Einige Perſonen bezogen zwar 138 Achtel oder Stüde 
Mehl, waren aber abgabenfrei. Es waren dies Die 
herrſchaftlichen Diener, der Pfarrer Dietrich) Nafjauer, 
Schuͤltheiß, die beiden Bürgermeifter und der Möndhof. 
Krämer gab es zu Oberurjel 1542 drei, welche mit 
Spezereiwaren, Gewürzen, Zinn, Rupferwaren, Docht, 
Richtern, Seife, Talg. und Eiſen Handelten. Auf dem 
Gallusmarft ward die Viehbörſe Oberurjels auf der 
Au vor der Stadt gehalten. Bäder, Metger und Krä- 
mer entrichteten 1542 auf dem Gallusmarft an Stand- 
geld 1 Gulden 13 Kreuzer an die Herrſchaft. Das 
Äccis nannte man damals Marktzoll. Es ward beim 
Viehverfauf für Rindvieh, Schweine und Geiſen gleich: 
mäßig vom Käufer und Verkäufer entrichtet und trug 
1542 2 Gulden 14 Kreuzer ‚von jedem Teil ein. Als 
Marktpolizei fungierten für die Wohenmärfte und den 
Gallusmarkft oder die Gallusferb zwei Marfthüter als 
herrihaftlihe Beamte und braten 3 Gulden 1 Kreuzer 
3 Heller als Einnahme an die Herrihaft. Die Ober: 
urjeler Bäder, vier an der Zahl, außer dem gemeinen 
Bäder, durften auf die Gallusferb die beliebten „Gallus: 
werde“ ohne Standgeld  verfaufen. Als Gehalt bezogen 
die Marfthüter von der Gallusterb 1542 von der Herr— 
ihaft 1 Gulden 4 Heller. Die Unterfäufer waren eine 
Art Viehmakler. 1542 Hatte diejes Amt Hans von Cranf- 
bergt von der Herrſchaft in Pacht gegen 1% Gulden 
Sahresabgabe. 

Fortſetzung folgt. 

00000000T1 000000000000000000000000000000 

Bei Unverträglichkeiten 
Gedeiht kein Feuer im Haus, 
Der eine bläſt es an, 
Der andre bläſt es aus. 
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Aus der Kulturgeſchichte der Umgegend von Oberurjel 

| im 16. Sahrhundert 
von Arhivar a. D. F. W. E.Roth- Wiesbaden. 

Oberurſel hatte 1542: 194 Häufer mit 235 Haus» 
haltungen. Bertreten waren folgende Gewerbe: 2 Schmiede 
‚die den Beſchlag an die Herrjchaft als Zins umſonſt lie- 
ferten, 3 Reßler oder Kupferjchmiede, zwei Schlojjer, ein 
Sporer oder Gürtler, ein Platener oder Harniſchmacher, 
zwei Kannengießer, ein Gattler, zwei Löher oder Gerber, 
fünf Schuhmader, ein Stiefelmadher, zwei Wagner, ein 
Felgenhauer, zwei Leiternmacher, ein Dreher und Tifchler, 
ein Spengler, ein Seiler, ein Kürſchner, zwei Schneider, 
drei Qeineweber, zwei Zimmerleute, ein Dachdeder, drei 
Maurer, zwei „Klaiber“ oder Tüncher, ein Gelgenleuchter 
oder Sauſchneider, drei Mebger, drei Bäder, ein gemeiner 
Bäder, ein jtändiger und zwei unjtändige Wirte, von 
denen der erjte das ganze Jahr zapfte, jowie zwei Küfer 
und ein Botellierer (Flaſchenmacher). Die meilten diejer 
Handwerke hatten feine Zunft zu Oberurjel, und gehörten 
nad) Homburg, Königſtein, ſelbſt Frankfurt in die Zünite. 
Zünfte waren in DOberurfel nur die Walter und Kupfer- 
ihmiede. Letztere mußte als Meilterftüd einen Kupfer 
fefjel von Y/, Ohm Inhalt, aus vier Stüden bejtehend, 
fertigen und einen Doppeljchneller oder Becher von einer 
halben Maß Inhalt, aus einem GStüd liefern. Die 
Wagner gehörten nah) Homburg in die Zunft. Ihr 
Meſſterſtück war ein Schubkarren, deſſen Aufſatz mit 16 
Nägeln zuſammenhalten mußte, ohne Waſſer durchzu— 
laſſen. Die Walker mußten ein Stück Tuch, grau mit 
toter Borde, fertigen und die Tuchmaſſe aus zwei Kübel 
chöpfen, von denen die eine grauen, die andere roten 
Mollftofffilz enthielt. Die Probe war zwei Mal ge: 
itattet, verfehlte ih der Gejelle das dritte Mal, dann 
mußte er aufs Neue wandern. 

‚. . Der Weinbau war zu Oberurjel im 16. Jahrhundert 
bedeutend und bildete Wein das Hauptgetränt. Nad) 
und nad bürgerte fi) Bier aus Königjtein, Friedberg 
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und Butzbach ein. Kirchweihe war auf St. Urſulatag, der 
Stadtpatronin. An dieſem Tag legte die Herrſchaft dem 
ftändigen Wirt ihren Wein ein und geitattete den un— 
ftändigen Wirten den Berzapf ihrer Weine nur gegen 
Ungeldentrichtung. 1542 Herrjchte jeit Spätherbit die Veit 
zu Königitein, die Herrſchaft wohnte in dem peitfreien 
Hofheim ein halbes Jahr lang, Hierdurch und da auch 
die Veit in Oberurjel war, entfiel von Ständen weder 
Kerbegeld noch ward Kerbewein eingelegt. Nach der 
Rechnung aus 1508 waren damals 58 Gulden Kerbe- 
geld eingegangen, 10'/, Fuder Wein waren getrunfen 
und 16 Gulden 3 Kreuzer 1 Heller Ungeld entrichtet 
worden. — Die Schäferei war zu Dberurjel ftets be= 
deutend, lieferte namhafte Beſtände an Wolle und gab 
5 bis 8 Gulden Schäfergeld an die Herrfchaft ab. Die 
beiden Schäfer befoldete die Herrichaft und hob von jedem 
einjährigen Lamm einen Heller. 

Zu Oberurjel beftand im 16. Sahrhundert eine Münz- 
ftätte, da Graf Eberhard von Königitein von feiner Ge— 
mahlin, einer Weinsbergerin, das Müngrecht ererbt hatte. 

1532 ward dasjelbe aber weder zu Augsburg, Nördlingen 
und Frankfurt vom Grafen Yudwig von Gtolberg aus: 

geübt und ftanden die Münzen ſtille. Bor 1569 ward 
zu Königſtein nnd Oberurjel Eleinere Silbermünge geprägt. 
Die Münzen haben das Landeswappen und ein V. als 

Auszeichnung, was Vrſel bedeutet. 1569 galten Die 
Oberurſeler Bfennige zu Frankfurt a. M. als minderwertig 
und waren verrufen. Mit Ludwigs von Stolbergs Tod 
hörten 1574 die Münzjtätten zu Königftein und Ober- 
urjel auf. — E 

Nach Gewohnheit des Sahıhunderts entrichteten die 

Angehörigen eines verjtorbenen Bürgers das beite Stüd 

Hausrat oder dafür einen Geldbetrag. Bon diejer Erb⸗ 

ſchaftsſteuer entfiel 1542 zu Oberurfel nichts, während fie 
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an einigen anderen Orten der Herrjchaft Königſtein 3. 8. 
zu Harheim noch vorfommt. Es jheint, daß die Ent- 
richtung nicht ſtrenge beaufjichtigt ward, denn auch in den 
Stolbergiihen Orten über dem Main entfiel 1542 nichts. 
Auch das Abzuggeld für Auswandern in fremdes Gebiet 
war zu Oberurjel nicht im Gebrauch, ebenjowenig ein 
Einzuggeld, nur durfte der Einziehende feinen nachfol⸗ 
genden Herrn mit Anſprüchen haben, auch mußte jeder 
Einziehende bei Erkrankungsfällen im Spital ſeine Koſt 
und Pflege bezahlen, der Oberurſeler Bürger nicht. Graf 
Ludwig hatte dieſes Spital bedeutend aufgebejjert und 
dazu die Einfünfte der Frühmefferei verwendet. Won 
den Strafgeldern bei den Walfern war oben bereits die 
Rede, 1542 entfielen 1 Gulden 20 Kreuzer für zu große, 
au kleine oder zu fchmale Tücher. Kam ein fremder Hand: 
werfer in die Stadt, und heiratete eine Meijterswitwe 
oder Meijterstochter, dann war er zunftberechtigt und 
durfte ohne Einjchreibegeld fein Gewerk ausüben. Im 
anderen alle zahlte er eine Einjchreibegebühr, die die 
Herrſchaft bezog. Da die Walker aber Walfgeld bezahlten, 
ward bei ihnen fein Einfchreibegeld erhoben. Auch Wit- 
wen mußten, wenn fie das Gejhäft ihres Mannes weiter: 
führten, Einfchreibegeld bezahlen. 1542 entrichteten Michel 
Meißener und Clara Veltes Tochter von Bommersheim 
fünf Gulden, Philipp Braun und Sohann Neuß und 
Einer, der eine Meilters Tochter ehelichte, zujammen 10 
Gulden. 

Die Stadt ſelbſt beſaß um 1542 eine vorzügliche Finanz- 
lage und fonnte der Herrfchaft noch Geld borgen. Cles 
Fultze und Wendel Meifter, Bürgermeifter und Rentbe- 
amten nahmen auf Martini 1542 15 Gulden Zins wegen 
der Homburger Pfandſchaft von 215 Gulden Hauptgeld 
ein, was an der Bede abging. Eine auf Dberurjel ver- 
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Ihriebene Geldſumme unbekannter Höhe verzinite 1542 
mit 15 Gulden Amtmann Philipp Reifenjtein Iaut Brief 
vom 23. Suni 1539 der Stadtgemeinde im Namen der 
Herrſchaft. Dieje kaufte auh Manches zu Oberurjel für 
die Haushaltung oder bejchäftigte Handwerfe, melde in 
der Refidenz Rönigjtein nicht vorhanden waren, ließ 1541 
zwei Wolfspelze für den Grafen und eine Pelzſchauben 
von Marderfell für Elsbeth anfertigen und beim Rlatener 
Wolgemuth einen Harniſch flicken zum Türkenzug Chriſtoffes 
von Hatzſtein. Als 1542 die Königſteiner und Dber- 
urjeler Torhüter ihre Sahresbefoldung mit 1'/, Gulden, 
6 Achtel Korn und 3'/, Ellen graues Tuch jowie eine 
erſte lündiſche Kappe erhielten, ward auf Petri Stuhl: 
feier das graue Tuch für die Herrſchaft zu Oberurjel ge- 
fauft und als der Scharfrichter Peter Enders zu König: 
ftein ein neues Richterſchwert benötigte, lieferte dasjelbe 
für 3'/, Gulden Clas, der Waffenjchmied zu Oberurfel. 

Stolberg Hatte nicht allein die Lateinſchule der Stadt 
aufgebejjert, ſondern auch 1541 ein Haus gekauft und 
zum Pfarrhaus einrichten laſſen. Schultheiß Hieronymus 
Scharppe verrechnete für Herrichten von Fenſtern, für 15 
Dfenfaheln und dem Dfenbauer einen Gulden 11 Kreuzer 
4'/, Heller, um das Haus wohnlich zu machen. 

Wir jehen Herrihaft und Bewohner Hand in Hand 
gehend die Blüte Oberurfels erhaltend und mehrend und 
denfen uns das Verhältnis als ein wirklich glüdliches, 
denn vom Gegenteil verlautet in den Aften nidts. Da 
der Zandesherr Luthers Lehre anhing und aud Ober: 
urjel meiltenteils bis auf zwei Juden dieje Religions 
übung befolgte, hören wir auch nichts von Sttreitigfeiten 
religiöſer Art, wie ſolche um dieje Zeit Zutheraner, Zwing⸗ 
lianer und Calviner nur zu Häufig bejchäftigten. 

Eine Schnupftabalsmühle bei Niederurjel. 
Im Frankf. Intelligengblatt vom 2. April 1754 finden 

wir folgende Anzeige: 
In Niederurfel ohnmeit Frankfurt ijt ein neues 

Werd als eine Mühle angelegt worden, welches durch⸗ 
gehens mit Meſſer ſtatt des Mühlſteins verſehen, um den 
Toback, als St. Omer, gebeitzte Blätter wie auch Stangen: 

} abſchnitt, jo fein als Mehl, Mittelgattung und gröber 
zu Ihneiden. Der dajelbit wohnhafte Müller Thomas 
Örießmeyer dienet Damit jedermänniglich um billigen 
Preiß, und fan man fi) um mehrerer Bequemlichkeit willen 
allhier in Frankfurt bey Georg Gotthard Rupp auf der 
Griedberger-Gaß gegen der Cartann über, desfals melden. 

Die Herenprogejje im ehemaligen Amt Homburg 
und in den Najjauer Landen. 

Die Idſteiner Hexenjagd von 1676. Bon M.Ziemer. 
50. Ob fie fich auch bei den teuflifhen und unbol- 

diſchen nächtlich gehaltenen Verſammlungen finden laſſen? 
56. Auf welche Weiſe fie dahin gekommen, ob fie in 

der Luft dahin gefahren? 
58. Was fie und andere Herenweiber neben dem 

Zeufel und ihrem Buhlen bei jolden Berjammlungen 
gemacht ? 

99. OB fie nicht gefrejjen, gejoffen, getanzt und andere 
Ourgelabfuhr mit den Teufeln getrieben ? 

60. Ob man Bei folhen Berfammlungen dem für- 
nehmiten der Teufel nicht geopfert, vor ihm die Anie 
beugen oder ihm in andrer Weg jolhe Ehr erzeigen 
müſſen, die allein Gott dem Herrn gebühret ? 

61. Ob nicht bei folhen Berfammlungen die Hexen, 
jo die Heilige hrijtfihe Taufe im Namen der heiligen 
Dreifaltigkeit empfangen, oder aber noch ungetaufte junge 
Kinder in des Teufels Namen getauft? 

62. Ob fie nicht etwan mit andern ihren Geſpielen in 
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die Keller gefahren und den Leuten den Wein abge⸗ 
tragen oder verderbt? 

64. Ob ſie nicht einen Teufel zu ihrem Buhlen ge—⸗ 
habt, wie ſich derſelbe genannt und wie er gefleidet ge= 
wejen ? 

66. Db er ſich mit ihr in Unzucht vermiſcht, und wie 
oft jelbiges getan ? 

- 67. Ob fie aud) andere Männer oder Weibsperjonen 
Hezereien oder Zauberei zu treiben gelehrt ? 

71. Ob fie nicht das hochwürdige Sakrament miß⸗ 
braucht, wie oft und welcher Geſtalt? 

72. Ob ſie nicht manchmal eine Hex geſcholten und 
ſolches von ihr ungerechtfertigt gelafjen ? 

Nachdem man diejes Ungetüm von Fragewerk an den 
eriten Opfern erprobt Hatte, erfannte man, daß es bei 
der großen Zahl von Unterfuhungen den Fortgang zu 
ſehr aufhielte. Man legte es beiſeite und ſtellte in jedem 
einzelnen Falle eine geringere Zahl von Stagepunften 


